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Optiliga 2012 
 

Eine Gemeinschaftsveranstaltung der Segelvereine OBB Ost Revier 4 
 

Einsteigertraining der Region in den Regattasport für Opti B Segler 
 
 

Ausschreibung 2012 
 
 

Termine und Austragungsorte der Optiliga 2012 
 

 Sonntag, 20. Mai  Segelclub Breitbrunn Chiemsee – SCBC   
 Sonntag, 10. Juni  Yacht-Club Bad Wiessee  –     YCBW   
 Sonntag, 24. Juni  Segelclub Chiemsee Feldwies –   SCCF 
 Sonntag, 08. Juli  Waginger Segelclub   -                  WSC   
 Sonntag, 22. Juli  Wassersportverein Fraueninsel –  WVF 

 
Melde-Verfahren  
 
Bitte melde Dein Kind mit dem angehängten Abschnitt beim Jugendleiter des eigenen Vereins. 
Der Jugendleiter sammelt diese Anmeldung und gibt sie gesammelt weiter. Nachmeldungen sind bis 
einschließlich zur 3. Veranstaltung jeweils eine Stunde vor Trainingsbeginn beim ausrichtenden Verein möglich, 
eine frühzeitige Anmeldung erleichtert uns die Planung jedoch erheblich. 
Grundsätzlich muss sich jeder Teilnehmer vor jeder Veranstaltung im jeweiligen Regattabüro registrieren lassern. 
Die Organisatoren müssen aus Sicherheitsgründen wissen, wer auf dem Wasser ist. 
 
Aus Versicherungsgründen ist die Unterschrift zur Teilnahmeentsendung vom Verein des Seglers notwendig. 
 
Startgeld 
 
Das Startgeld für alle 5 Veranstaltungen beträgt insgesamt 45,00 Euro. Bitte entrichte den Betrag im Regattabüro 
bei der erstmaligen Meldung vor dem Start. Nach der ersten Teilnahme wird das Startgeld nicht mehr 
rückvergütet, falls der Teilnehmer an den folgenden Veranstaltungen nicht mehr teilnimmt. 
 
 
Startbereitschaft 
 
Am jeweiligen Wettfahrttag um 10:00 Uhr  - segelfertig – Die Betreuer werden gebeten, mit den Teilnehmern 
rechtzeitig vor Ort zu sein. 
 
 
Teilnahmeberechtigung 
 
Teilnahmeberechtigt sind alle Opti B – Segler der Verbandsvereine der Region Oberbayern Ost. Der/die 
Teilnehmer/in muss die Grundlagen des Jüngstenscheins beherrschen. Maximal ist die Teilnahme an 2 
aufeinander folgenden Jahren möglich, anschließend ist die Teilnahme an den B-Regatten in der Region 
vorgesehen. 
 
 
Wertung und Austragungsmodus 
 
Gewertet wird nach dem Low-Point-System. An den Trainingstagen sind bis zu 3 kurze Trainings-Wettfahrten von 
je ca. 30 Minuten Dauer oder andere Regattatrainingsmaßnahmen vorgesehen. Die Wettfahrten des 
Trainingstages werden in die Wertung aufgenommen. Am letzten Wettfahrttag werden max. 2 Wettfahrten 
gesegelt und gewertet. Es werden die jeweils 6 besten Wettfahrten der Seglerinnen/Segler gewertet. Können alle 
geplanten Wettfahrten durchgeführt werden, werden die 8 besten Wettfahrten gewertet. 
 
Wettfahrtregeln 
 
Die Wettfahrten werden nach den Regeln der ISAF, den Ordnungsvorschriften des DSV, nach den 
Bekanntmachungen der einzelnen Vereine sowie nach den Ergänzungen dieser Ausschreibung durchgeführt. 
Ausnahme: siehe Hilfestellung 
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Kennzeichnung und Ausrüstung der Boote 
 
Jedes Boot muss durch eine Segelnummer in der Größe der Klassenbestimmung gekennzeichnet sein. Bei 
Meldung einer bereits in der Meldeliste vorhandenen Segel-Nr. muss der zuletzt gemeldete Segler eine andere 
Segelnummer anbringen (Anmerkung: dies trifft nur bei nicht registrierten Segelnummern zu). 
 
Das Boot muss dem Sicherheitsstandard der Klassenvereinigung entsprechen und haftpflichtversichert sein. Das 
Boot ist mit einer schwimmfähigen mind. 8 m langen Schleppleine ausgerüstet, die im Abstand von 0,5 m vom 
Boot  einen Schlepphaken eingeknotet hat. Am Ende der Schleppleine ist ein Palstek anzubringen. Weiter 
Informationen und Sicherheitsbestimmungen findet sich in der Segelanweisung unter www.optiliga.de 
 
Jeder Teilnehmer muss bei allen Veranstaltrungen unter der gleichen Segelnummer starten. Unvermeidbare 
Änderungen müssen vor Beginn der Wettfahrt im jeweiligen Regattabüro gemeldet und genehmigt werden. 
 
 
Proteste 
 
Proteste sind nicht möglich. Eventuelle Streitfälle regelt die jeweilige Wettfahrtleitung. Diese ist auch berechtigt, 
bei Regelverstößen Segler im Zieleinlauf zurückzustufen. 
 
 
Hilfestellung 
 
Nur die Wettfahrtleitung und die beauftragten Trainer sind berechtigt, während der Wettfahrt den Seglern 
Hinweise und Tipps zu geben. Dies gilt hier ausdrücklich nicht als unerlaubte Hilfeleistung. Bei der 
Abschlussveranstaltung ist keine seglerische Hilfeleistung mehr zulässig. 
 
 
Preise 
 
Jeder Teilnehmer erhält zu Beginn seiner Teilnahme ein Optiliga-T-Shirt und bei der Abschlussveranstaltung 
einen Erinnerungspreis. 
 
 
Eintrag in den Jugendseglerpass 
 
Für die Teilnahme an mindestens 3 Trainingstagen erhalten die Teilnehmer 2 Punkte für den Umstieg in die 
Gruppe A- Dies wird bei der Abschlussveranstaltung durch Eintrag in den Seglerpass bestätigt 
(Jugendseglerpässe sind über die Jugendleiter erhältlich). 
 
 
"Haftungsbegrenzung – Unterwerfungsklausel“ 
Die Verantwortung für die Entscheidung eines Bootsführers, an einer Wettfahrt teilzunehmen oder sie fortzusetzen, liegt 
allein bei ihm, er übernimmt insoweit auch die Verantwortung für seine Mannschaft. Der Bootsführer ist für die Eignung 
und das richtige seemännische Verhalten seiner Crew sowie für die Eignung und den verkehrssicheren Zustand des 
gemeldeten Bootes verantwortlich.  
 
Der Veranstalter ist berechtigt, in Fällen höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher Anordnungen oder aus 
Sicherheitsgründen, Änderungen in der Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen oder die Veranstaltung 
abzusagen. In diesen Fällen besteht keine Schadenersatzverpflichtung des Veranstalters gegenüber dem Teilnehmer, 
sofern der Veranstalter den Grund für die Änderung oder Absage nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt 
hat.  
 
Eine Haftung des Veranstalters, gleich aus welchem Rechtsgrund, für Sach- und Vermögensschäden jeder Art und 
deren Folgen, die dem Teilnehmer während oder im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung durch ein 
Verhalten des Veranstalters, seiner Vertreter, Erfüllungsgehilfen oder Beauftragten entstehen, ist bei der Verletzung von 
Pflichten, die nicht Haupt- /bzw. vertragswesentliche Pflichten (Kardinalpflichten) sind, beschränkt auf Schäden, die 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden.  
 
Bei der Verletzung von Kardinalpflichten ist die Haftung des Veranstalters in Fällen einfacher Fahrlässigkeit beschränkt 
auf vorhersehbare, typischerweise eintretende Schäden. Soweit die Schadenersatzhaftung des Veranstalters 
ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, befreit der Teilnehmer von der persönlichen Schadenersatzhaftung auch die 
Angestellten - Arbeitnehmer und Mitarbeiter - Vertreter, Erfüllungsgehilfen, Sponsoren und Personen, die Schlepp-, 
Sicherungs-, oder Bergungsfahrzeuge bereitstellen, führen oder bei deren Einsatz behilflich sind, sowie auch alle 
anderen Personen, denen im Zusammenhang mit der Durchführung der Veranstaltung ein Auftrag erteilt worden ist.  
 
Die gültigen Wettfahrtregeln der ISAF, inkl. der Zusätze des DSV, die Ordnungsvorschriften Regattasegeln und das 
Verbandsrecht des DSV, die Klassenvorschriften sowie die Vorschriften der Ausschreibung und Segelanweisung sind 
einzuhalten und werden ausdrücklich anerkannt. Grundlegender Zweck dieser Wettfahrtregeln ist die Vermeidung der 
Berührung zwischen Booten. Teilnehmer willigen mit Ihrer Teilnahme in keinen  geringfügigen Regelverletzungen"  
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Anmeldung zur Optiliga 2012 
 
 
Persönliche Daten des Seglers/ der Seglerin 
 
Vor – und Nachname………………………………………………………………………………………………………… 
 
Geburtsdatum……………………………………… 
 
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Dies ist die erste Teilnahme    
 
Dies ist die zweite Teilnahme  an der Optiliga 
(bitte Zutreffendes ankreuzen) 
 
 
Konfektionsgröße:…………………………..(für das Optiliga-T-Shirt) 
 
 
Tel.:……………………………………Handy Nr.:……………………………………………………………………………. 
 
 
E-
Mail……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Die Ausschreibung einschließlich oben stehenden Haftungsausschluss habe ich zur Kenntnis genommen und ich 
bin damit einverstanden. 
Wir bestätigen, dass der/die Teilnehmer/Teilnehmerin 15 min. ohne Schwimmhilfe schwimmen kann und ein 
entsprechendes Schwimmabzeichen besitzt. 
 
 
Datum…………………………………………………………………………………………………………………………… 
     Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 
 

 
 
 
Verwendete Segel Nummer:  GER -………………………… 
 
DSV Nr. Verein:                        BA -…………………………. 
 
Segelclub……………………………………………………….. 
 
Die/der Seglerin/Segler ist Vereinsmitglied und wird von uns zur Optiliga entsandt. 
 
 
Vereinsstempel u. Unterschrift…………………………………. 
Die Unterschrift ist Teilnahmevoraussetzung 
 

 
 
Die Meldung bitte beim Jugendleiter des eigenen Vereins abgeben –  
Dort werden die Anmeldungen vor der Weitergabe gesammelt 
 
 
Hinweis für die Jugendleiter: 
Die gesammelten Meldungen bitte rechtzeitig (bis zum 14.05.2012) an den Jugendreviervertreter senden. 
 

 


